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Sanierungserlass liegt nun dem Großen Senat vor

1. Sachverhalt und Problemstellung
Verzichten Gläubiger zur Sanierung eines Unter-
nehmens auf Forderungen, entsteht beim Un-
ternehmen ein Buchgewinn. Seit der Abschaf-
fung von § 3 Nr. 66 EStG a. F., der Sanierungs-
gewinne steuerfrei stellte, existiert keine Rege-
lung zu der Frage, wie mit solchen Buchgewin-
nen umzugehen ist. Für die Verwaltung eröffnet
sich deshalb nur die Möglichkeit aus Billigkeits-
gründen gem. §§163, 227 AO auf die an den
Gewinn anknüpfende Steuerforderung zu ver-
zichten. Das ihr im Rahmen einer Billigkeits-
maßnahme zustehende Ermessen hat die Ver-
waltung durch den sogenannten „ Sanie-
rungserlass“ gebunden. Da es sich beim Sanie-
rungserlass nicht um ein Gesetz sondern eine
Verwaltungsmaßnahme handelt, stellt sich die
Frage, ob die Anwendung des Sanierungserlas-
ses gegen den Willen des Gesetzgebers ver-
stößt, der durch die Abschaffung des § 3 Nr. 66
EStG a.F. zum Ausdruck gekommen ist. Weiter-
hin könnte der Sanierungserlass eine unions-
rechtlich unzulässige Beihilfe darstellen. Da der
Sanierungserlass eine für den Steuerpflichtigen
günstige Vorschrift darstellt, überrascht es zu-
nächst, dass überhaupt ein derartiger Fall zu
Gericht kommen konnte. Vorliegend hatte je-
doch die Verwaltung das Vorliegen der Voraus-
setzungen des Sanierungserlasses verneint, da
der Steuerpflichtige über Verluste verfügte, die
nach Auffassung der Verwaltung vorrangig mit
dem Sanierungsgewinn zu verrechnen seien.
Das FG Sachsen hat die Voraussetzungen des
Sanierungserlasses nicht geprüft, da es die Auf-
fassung vertritt, dass der Erlass als Verwal-
tungsvorschrift gegen den Vorbehalt des Geset-
zes verstößt. 

2. Entscheidung des BFH
Der BFH hat die vom FG aufgeworfene Frage
dem Großen Senat vorgelegt. Die Vorlagefrage
stützt der X. Senat auf § 11 Abs. 4 FGO, der die
Vorlage zur Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung zulässt. Finanzgerichte, BFH-Senate
sowie Verwaltung und Literatur haben in der
Vergangenheit hierzu sehr unterschiedliche Auf-
fassungen vertreten. Der X. Senat hat die Vorla-
gefrage verneint. Mit der Abschaffung von § 3
Nr. 66 EStG a. F. habe der Gesetzgeber keinen
entgegenstehenden Willen zum Ausdruck ge-
bracht. Vielmehr sollten dadurch ausschließlich
Doppelbegünstigungen verhindert werden, die
bis dahin aufgrund der Möglichkeit eines unbe-

grenzten Verlustvortrags neben der Steuerbe-
freiung bestanden. Der gesetzgeberischen Ab-
sicht trägt der Sanierungserlass Rechnung,
indem er vorrangig eine Verrechnung des Sa-
nierungsgewinns mit Verlusten verlangt. Im Üb-
rigen würde eine generelle Steuerpflicht von
Sanierungsgewinnen in einem Zielkonflikt mit
der InsO stehen. Die dort vorgesehen Sanie-
rungsmaßnahme durch die Gläubiger sehen
keine Privilegierung von Steuerforderungen vor. 
Der Sanierungserlass ist auch keine unzuläs-
sige Beihilfe gem. Art. 107 AEUV. Es ist nicht
bekannt, dass die Kommission ein Vertragsver-
letzungsverfahren eröffnen will. Eine selektive
Begünstigung von wirtschaftlich angeschlage-
nen Unternehmen durch den Sanierungserlass
wäre durch steuerliche Grundprinzipien ge-
rechtfertigt. Es würde nämlich dem Gebot der
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit wi-
dersprechen, wenn der Steuerpflichtige reine
Buchgewinne, die zu keinem Liquiditätszu-
wachs führen, versteuern müsste.

3. Bewertung und 
praktische Bedeutung
Der Beantwortung der Vorlagefrage durch den
X. Senat ist zuzustimmen. Sollte der Große
Senat sich dieser Auffassung anschließen, wird
entweder der X. Senat oder, falls weitere Sach-
aufklärung erforderlich ist, das Finanzgericht
über das Vorliegen der Voraussetzungen des
Sanierungserlasses entscheiden müssen. 
Eine weitere praxisrelevante Problematik in die-
sem Zusammenhang ist die Behandlung des
Forderungsverzichts beim verzichtenden Ge-
sellschafter. Es wird in der Praxis die Regel
sein, dass neben Bankdarlehen auch Gesell-
schafterdarlehen existieren. Die Bank wird in
diesem Fall einem Forderungsverzicht nur zu-
stimmen, wenn auch der Gesellschafter ver-
zichtet. Vorsicht ist geboten, wenn sich die Be-
teiligung im BV des Gesellschafters befindet.
Dies gilt insbesondere für die praxisrelevanten
Betriebsaufspaltungsfälle. Da die Beteiligungs-
erträge im Teileinkünfteverfahren nur zu 60%
steuerpflichtig sind, sind korrespondierend
dazu die im Zusammenhang damit stehenden
Aufwendungen gem. § 3 c Abs. 2 EStG nur zu
60% abzugsfähig. Die Finanzverwaltung hat be-
reits in der Vergangenheit die Auffassung ver-
treten, dass der Verzicht auf eine Darlehensfor-
derung im Zusammenhang mit Beteiligungs-
erträgen steht, da der Gesellschafter den Ver-
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zicht in Erwartung künftiger Gewinne erklärt.
Nachdem der BFH dieser Auffassung eine Ab-
sage erteilt hat, hat der Gesetzgeber in § 3c 

Abs. 2 S. 2 EStG mit Wirkung ab 1.1.2015 ein
Nichtanwendungsgesetz erlassen, das inhalt-
lich § 8b Abs. 3 S. 4 KStG entspricht.
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